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zum Bebauungsplan - UTZENHOFEN - Siedlung Am Kehrer 

in der Fassung vom 1981 Juli 31 

8455 Markt Kastl 
Landkreis Amberg/Sulzbach 

im Bereich der 
Fl.St.Nrn.: 542 - 544, 550, 566 - 569~ 30 

~~~·~~~~~~~~~~ 

Der vorliegende Bebauungsplan ist aus dem zur Zeit 
in der Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan 
des Marktes Kastl entwickelt und stellt die Erweiterung 
der bestehenden Baugebiete der Ortschaft Utzenhofen dar. 
Alle Versorgungsleitungen sind vorhanden, die Gesamt 
Erschließung gesichert. 
Das Gelände nördlich des gesamten Baugebietes ist ftlr 
eine Erweiterung vorgesehen, das westlich bis an die 
bestehende Bebauung anschließt. · 

Auf die Festsetzungen von Baulinien wurde verzichtet. 
Die Bebauung muß sich innerhalb der festgesetzten Bau 
grenzen bewegen. Durch diese Art der Bebauung soll eine 
aufgelockerte Bauweise entstehen. 

Rechtsgrundlagen 
Bundesbaugesetz in der Fassung der Bek. vom 18.oB,76 
(BGBL I s. 2256, ber~ s. 3617) geändert durch G, vom 
03.12.1976 (BGBL I S. 3281), 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bek. vom 
15. og. 1977 ( BGBL I S. 1763). 
Bayerische Bauordnung in der Fassung vom l. Okt. 1974 
(GVGL. S. 513), geändert durch Gesetz vom 15, April 77 
(GVBL S. 115), 

Planungsrechtliche Festsetzungen 
( § 9, Abs. 1 , BBauG) 

Außer den Festsetzungen im Bebauungsplan gelten folgende 
Festsetzungen: 
1. Nutzungsart 

Das~Baugebiet ist Allgemeines Wohnbaugebiet/WA 
im Sinne des§ 6 der Bekanntmachung der Neufassung 
der BauNVO vom 15,9,77 (BGBL. I S. 1763) in 
offener Bauweise. 

2, Garagengebäude oder Garagen im Untergeschoß der 
Hauptgebäude sind zulässig. 
Vor den Garagen ist zwischen öffentlicher Ver 
kehrsfläche und Garage ein Stauraum von mind. 
5,5o m einzuhalten. 
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3. Stellplätze sind grundsätzlich entsprechend 
dem Bedarf auf den Baugrundstücken nachzuweisen. 

4. _Baukörpertypen 

E + U + D 
Hauptgebäude= II als Höchstzahl 

E + D 
Hauptgebäude= II als Höchstzahl 

Nebengebäude= I als Höchstzahl 

Bauordnungsrechtliche Festsetzung~~ 
(Art. 1o7, Abs. 4 BayBO) 

1. Äußere Gestaltung_der Gebäude 
1,1 Dachformen - Hauptgebäude 

Zulässig sind Sat feldacher mit einer Dach 
neigung von 35 bis 48 º, Ausnahme Walmdächer. 
Dachaufbauten sind bis 1 ,Jo m Höhe, senkrecht 
zur Dachfläche gemessen, zulässig. 
Die Verkleidung der Dachaufbauten ist der 
Dacheindeckung anzupassen. 
Dachausschnitte sind ebenfalls zulässig, 
jedoch dürfen diese Ausschnitte 1/3 der 
Dachfläche nicht überschreiten. 

1,2 Dachformen - Nebengebäude 
sind grundsätzlich als Satteldächer mit einer 
Dachneigung von 25 - 48 ° vorgeschrieben. 
Flach- und Pultdächer sind nur bis zu einer 
Grundfläche von 5o qm zulässig. 
Für Garagen an seitlichen Grenzen gilt Art. 7, 
Abs. 5, BayBO. 

2. Gebäudehöhen 
Die Höhe der Gebäude, gemessen vom bestehenden, 
oder von der festgelegten Geländeoberfläche, 
darf folgende Maße nicht überschreiten. 
Gemessen wird von Außenfläche Gebäude und Außen 
fläche Dachhaut bzw. Oberkante Traufe, 
Z I Garagen 
Z II Hauptgebäude 

2,75 m 
6,25 m 

. 3. Abstandsflächen 
3.1 Hauptgebäude 

Tiie Abstandiflächen sind entsprechend 
Art. 6 und 7 der BayBO einzuhalten. 
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3.2 Nebengebäude 
D-ie Abstandsflächen sind nach Art. 6 u. 7 
der BayBO einzuhalten. 
Ausnahme: Seitliche Grenzbebauung durch eine 

Garage ist auch dann zulässig, wenn 
die Garage in das Dach des Hauptge 
bäudes mit einbezogen wird. 

4, Einfr~ 
An öffentlichen Flächen angrenzend: 
Zulässig sind Einfriedungen bis T;Jo m Höhe. 
Materialien: Beton, Mauerwerk aus natürlichen 

und künstlichen Steinen, Holz und 
Metalle; Maschendraht ist nicht 
zulässig. 

Farbe: Grelle Farben sind nicht zulässig. 
An privaten Flächen angrenzend: 
Zulässig sind Einfriedungen wie vor, jedoch auch 
mit Maschendraht möglich. 
Die Einfriedungen sind in einzelne Felder zu 
gliedern. 
Genehmigungsfrei sind nur Einfriedungen nach 
Art, 83, Abs. 1, Nr. 12 a, BayBO. 
Alle anderen Einfriedungen bleiben genehmigungs 
pflichtig. 

Ausnahmen und Befreiungen 
Ausnahmen und Befreiungen werden nur mit Zustimmung 
der Gemeinde vom Landratsamt erteilt, wenn die Vor 
aussetzungen nach Art. 88 BayBO gegeben sind, 




